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MANAGEMENT & RECHT 

Korruption kann im Knast enden
Neuer UK Bribery Act stellt auch deutsche Firmen vor Compliance-Haftungsrisiken

Von Dr. Karl-Heinz Belser

Fremdländische Firmen, die eine nach-
weisbare Geschäftstätigkeit in Groß-
britannien ausüben, betriff t das neue 
Anti-Korruptionsgesetz in England 
ebenso wie einheimische. Der Bri-
bery Act liefert ein Argument mehr für 
Compliance-Regeln im Unternehmen.

Der neue sogenannte UK Bri-
bery Act ist am 1. Juli dieses Jahres 
in Großbritannien in Kraft getreten. 
Dieses Strafgesetz, an dem der bri-
tische Gesetzgeber schon seit vielen 
Jahren gearbeitet hatte, wird als das 
härteste Antikorruptionsgesetz der 
Welt bezeichnet. Verstöße von Indi-
viduen gegen das neue Gesetz kön-
nen mit bis zu zehn Jahren Haft be-
straft werden. Wird ein Verstoß eines 
Unternehmens festgestellt, sind als 
Sanktion unlimitierte Bußgelder an-
gedroht. Zusammen mit dem US For-
eign Corrupt Practises Act (FCPA) der 
USA soll der UK Bribery Act weltweit 
Standards setzen zur Korruptionsbe-
kämpfung in Unternehmen. Ist das 
wieder nur ein Compliance-Thema 
der Konzerne? Und was haben Nicht-
Briten mit diesem Gesetz zu tun?

Auch Nicht-Briten betroff en. Es ist 
davon auszugehen, dass Unternehmen 
außerhalb Großbritanniens und auch 
deren Mitarbeiter von der britischen 
Anti-Korruptionsbehörde genau-
so unter die Lupe genommen werden 
wie britische. Das Gesetz gilt genauso 
für Unternehmen, die nur zum Teil 
geschäftlich in Großbritannien aktiv 

sind. Das Unternehmen muss nur eine 
„nachweisbare Geschäftstätigkeit“ in 
Großbritannien ausüben. 

Der Bribery Act gilt sicherlich 
für Zweigniederlassungen, Reprä-
sentanzen und Produktionsstätten 
in Großbritannien, danach beginnt 
eine Grauzone. Es lässt sich derzeit 
schwer einschätzen, welche sons-
tigen Geschäftstätigkeiten wie Ver-
triebsagenturen und Servicepartner 
unter das Gesetz fallen. Unternehmen 
haften regelmäßig auch, wenn kor-
rupte Handlungen gar nicht im Un-
ternehmen selbst, sondern von einem 
Geschäftspartner begangen wurden. 
Hierzu zählen sicherlich auch Vertre-
ter, Agenten und Beauftragte sowie 
externe Berater wie Anwälte, Steuer-
berater oder Wirtschaftsprüfer. 

Eine deutsche Firma könnte also 
wohl auch nach diesem britischen 
Recht belangt werden, wenn ein Ver-
kaufsagent ihrer südamerikanischen 
Niederlassung in Saudi-Arabien Ge-
schäftsabschlüsse durch großzügige 
Einladungen zu Kamelrennen „för-
dert“. Klarheit werden erst die ersten 
Gerichtsentscheidungen bringen, und 
das wird noch Jahre dauern. 

Dass die britischen Korruptions-
verfolger das Gesetz schnell um-
setzen und anwenden werden, liegt 
schon wegen der erheblichen Ein-
nahmen durch Strafen auf der Hand. 
Eine Orientierung an den immensen 
amerikanischen Strafen ist nicht aus-
zuschließen. Auf die Unternehmens-
größe kommt es nicht an. Für global 
agierende Unternehmen wird es des-
halb kaum Möglichkeiten geben, sich 
den Sanktionen des UK Bribery Acts 
zu entziehen.

Act fördert Compliance-Systeme. Es 
gibt vier Straftatbestände, die sank-
tioniert sind: das aktive Bestechen, 
das passive sich bestechen lassen, 
das Bestechen einer ausländischen 
Amtsperson sowie fehlende adäquate 
Maßnahmen im Unternehmen zur 
Verhinderung von Korruption.

Die ersten drei sanktionierten Tä-
tigkeiten sind einfach nachvollziehbar 
und auch in Deutschland strafbar. Mit 
dem vierten Tatbestand zwingt der bri-
tische Gesetzgeber die Unternehmen 
letztlich zur Einführung eines Compli-
ance-Systems. Organisatorische Maß-
nahmen und Prozesse zur Vermeidung 
von Bestechung und Bestechlichkeit 
müssen eingeführt und nachgewie-
sen werden. Mit Kontrollen ist die Ein-
haltung der angeordneten Verhaltens-
maßregeln zu überwachen.

Zur Frage, welche Grundprinzi-
pien gelten, hat das britische Justiz-
ministerium in einer „Guideline“ im 
Einzelnen gegeben. Danach beste-
hen folgende Pfl ichten: Einführung 
von geeigneten Prozessen zur Verhin-
derung von Korruption, eine absolute 
Verpfl ichtung der Unternehmensfüh-
rung auf Einhaltung der Richtlinien, 
die ständige Bewertung von Risiken, 
die Kommunikation der Richtlinien 
und entsprechende unternehmens-
weite Schulungsmaßnahmen sowie 
die laufende Kontrolle und Aktualisie-
rung der Prozesse. 

Das Gute an dem Gesetz ist aber: 
Wer sich nachweisbar dabei anstrengt, 
Korruption in seinem Unternehmen 
zu verhindern, wird durch das Gesetz 
belohnt. Er wird dann milder bestraft 
oder bleibt sogar straff rei.

Mit diesem britischen Antikorrup-
tionsgesetz erhöht sich wiederum die 
Zahl der Regelungen und unterneh-
mensinternen Richtlinien. Die Unter-
nehmen müssen sich dennoch auf diese, 
auch ausländischen Anforderungen ein-

stellen, um in der Zukunft schnell und 
ohne großen Zeit- und Ressourcenauf-
wand auf Verdachts- und Gerichtsver-
fahren reagieren zu können. 

Korruption ist nicht das einzige De-
likt, das ein Unternehmen in erhebliche 
Schwierigkeiten bringen kann. Deshalb 
ist es generell auch mittelständischen 
Unternehmen angeraten, ein umfas-
sendes Compliance-System einzufüh-
ren. Gefängnisstrafen für Führungs-
kräfte, hohe Geldbußen, Einziehen von 
illegalen Gewinnen, Aufwand durch 
Durchsuchungen und Rechtsverteidi-
gung, Imageverlust bei Kunden, Liefe-
ranten, Mitarbeitern und in der Öff ent-
lichkeit lassen sich sicher nicht immer 
vermeiden, aber deutlich verringern. 

Wer sich mit dem Thema näher be-
fassen will oder muss, fi ndet zahlreiche 
Grundsätze, Anregungen, Beispiele 
und Muster in einem Buch der DVZ, das 
in Kürze erscheint.  DVZ 15.9.2011

Dr. Karl-Heinz Belser, Wirtschaftsanwalt bei der 
Depré Rechtsanwalts AG, Mannheim, Hamburg. 
Kontakt über hector@dvz.de

Wer in britischen Gefi lden besticht oder sich bestechen lässt, der kann in UK bis zu 
zehn Jahren Haft verurteilt werden. 
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26. Oktober

Zürich ■

Air Cargo Day: Luftfracht – auf 
Wachstum eingestellt
Um die Güter aus den export-
starken Ländern Mitteleuro-
pas in die Welt zu bringen, sind 
Tore zur Welt erforderlich. Eines 
dieser Tore ist der Flughafen 
Zürich. Die schweizerische Luft-
verkehrsplattform ist Austra-
gungsort des diesjährigen Air 
Cargo Days, veranstaltet von der 
DVZ Deutsche Logistik-Zeitung 
mit dem Flughafen Zürich.

3. November

Duisburg ■

Talents for Logistics
Personalverantwortliche erhal-
ten von Experten Bewertungen 
zu aktuellen Trends und Impulse 
für ein nachhaltiges Human 
Resources Management. Bewer-
ber werden über Berufsbilder, 
Unternehmen und Perspekti-
ven informiert. Die Karrierebörse 
bietet Gelegenheit zum persön-
lichen Austausch und Knüpfen 
neuer Kontakte.

10. November

Düsseldorf ■

5. Lebensmittel-Forum Logistik – 
eine Gemeinschaftsveranstal-
tung von Lebensmittel Praxis 
und DVZ
Die Lebensmittellogistik ist eines 
der anspruchsvollsten und emp-
fi ndlichsten Teilsegmente des 
Logistikmarktes. Es bestehen 
hohe Anforderungen seitens der 
gesetzlichen Vorschriften. Indus-
trie und Handel haben große 
Erwartungen an die Dienstlei-
ster – nicht nur in Bezug auf 
Hygiene und Termintreue. Die 
Sicherung der Qualität der Pro-
dukte und die Zufriedenheit der 
Konsumenten stehen an erster 
Stelle.

18. November

Hamburg ■

Social Media Day – Logistik & 
Transport

29. November

Köln ■

11. Palettensymposium

 ■

Infos und Anmeldung über die 
DVZ, Fax: 040/237 14-333
 www.dvz.de/veranstaltungen

HINTERGRUND

Nachhaltige Compliance-
Organisation
Einige Grundregeln einer nachhal-
tigen Compliance-Organisation sind:  

Durchführung einer Risikoana- ■

lyse auf Schwachstellen im ganzen 
Unternehmen

Bewertung der Risiken und ein Ka- ■

talog mit Vermeidungsmaßnahmen
Erlass entsprechender Richtlinien  ■

und Kommunikation nach innen und 
außen

Kontinuierliche Schulungsmaß- ■

nahmen für Mitarbeiter weltweit
Ständige Kontrolle und Analyse  ■

des Systems sowie dessen Aktuali-
sierung

Fördern der Kultur eines „sauberen“  ■

Unternehmens als „Chefsache“.

Erfolgsfaktor 
Mitarbeiter

Hans-Christian-Pfohl (Hrsg.), 2. überarbeitete und erwei-

terte Aufl age 2009, 416 Seiten , EUR 48,- inkl. MwSt., zzgl. 

Versandkosten

   Jetzt bestellen! 

Tel: 040/23714-440
www.dvz.de/personalfuehrung

DVV Media Group GmbH | Deutscher Verkehrs-Verlag, Nordkanalstraße 36, 20097 Hamburg

Tel.: 040-2 37 14-298, Fax: 040-2 37 14-333, E-Mail: leserservice@dvz.de www.dvz.de

Auch die besten Unternehmenskonzepte 
sind immer nur so gut wie die Mitarbeiter, 
die für ihre Umsetzung sorgen. Darum ist 
eine gute Personalführung in jedem Un-
ternehmen wichtig.

Als große Hilfe dabei hat sich „Personal-
führung in der Logistik“ erwiesen. 
Es ent hält zahlreiche Praxisbeiträge zu 
den personellen Gegebenheiten und 
Anforderungen speziell in der Logistik-
wirtschaft. 

DVV Media Group | Deutscher Verkehrs-Verlag

Personalführung in der Logistik
Innovative Ansätze und praktische Lösungen

Hans-Christian Pfohl (Hrsg.)

Aktualisierte und erweiterte Neuauflage 2009

Schriftenreihe
Wirtschaft & Logistik


